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(3) Von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ist abzusehen, wenn die 
Begünstigung einem nahen Angehörigen 
gewährt wird, um ihn der Strafverfolgung 
zu entziehen.

§234
Hehlerei

(1) Wer seines Vorteils wegen Gegen
stände, von denen er weiß oder von denen 
er nach den ihm bekannten Umständen 
annehmen muß, daß sie durch eine mit 
Strafe bedrohte Handlung erlangt sind, er
wirbt, in sonstiger Weise an sich bringt 
oder seines Vorteils wegen beim Absatz 
solcher Sachen mitwirkt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Hat der Täter die Straftat wieder
holt oder mit anderen gemeinschaftlich be
gangen oder sind ihm die Umstände be
kannt, nach denen die Vortat als Verbre
chen zu beurteilen ist, wird er mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§235
Gefangenenbefreiung

(1) Wer eine vorläufig festgenommene 
oder auf Grund gerichtlicher Entscheidung 
in staatlichem Gewahrsam befindliche Per
son aus einer Strafvollzugseinrichtung oder 
einer anderen zur Unterbringung bestimm
ten staatlichen Einrichtung oder aus der 
Bewachung oder Beaufsichtigung der da
mit Beauftragten befreit oder ihr beim 
Entweichen behilflich ist, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Wer die Tat unter Anwendung oder 
Androhung von Gewalt begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jah
ren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 236
Gefangenenmeuterei

(1) Ein Inhaftierter, der sich mit einem 
oder mehreren Inhaftierten zusammen
schließt, um den mit der Bewachung oder 
Beaufsichtigung Beauftragten Widerstand

zu leisten, sie tätlich anzugreifen oder zu 
nötigen oder gegen die Verwirklichung ge
setzlich festgelegter Vollzugsmaßnahmen 
Widerstand zu leisten, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ist die Tatbeteiligung von unterge
ordneter Bedeutung oder ist die Tat ohne 
Zusammenschluß mit anderen begangen 
worden, kann der Täter mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Haftstrafe be
straft werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Rädelsführer werden mit Freiheits

strafe von zwei bis zu zehn Jahren be
straft.

§237
Entweichen aus gerichtlich 

angeordnetem Freiheitsentzug

(1) Ein Verurteilter, der durch Flucht 
aus einer Strafvollzugseinrichtung oder aus 
der Bewachung oder Beaufsichtigung der 
damit Beauftragten den Vollzug eines ge
richtlich angeordneten Freiheitsentzuges 
verhindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit kann abgesehen wer
den, wenn sich der Täter den Sicherheits
organen freiwillig stellt.

§238
Verletzung von gerichtlichen Maßnahmen 

und von Zusatzstrafen

(1) Wer sich einer durch das Gericht 
ausgesprochenen Aufenthaltsbeschränkung 
entzieht oder Erziehungs- und Kontroll- 
maßnahmen nach den §§ 47, 48 verletzt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein durch 
das Gericht ausgesprochenes Tätigkeitsver
bot schwerwiegend mißachtet.

(3) Das Gericht hat bei einer Verurtei
lung über die Aufrechterhaltung der Zu
satzstrafen oder der Maßnahmen zur Wie
dereingliederung zu entscheiden und diese 
erforderlichenfalls neu festzusetzen.

A n m e r k u n g :
Andere Zuwiderhandlungen gegen ein 

Tätigkeitsverbot können als Ordnungswid
rigkeit verfolgt werden.


